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Immer wieder beschäftigen
Rechtsfälle aus der Bildung die
Schweiz. Senta Cottinelli ver-
tritt als Bildungsanwältin so-
wohl Eltern als auch Schulen.
Sie sagt, was solche Urteile be-
wirken – und warum auch die
Gymi-Prüfung ein Fall für den
Richter sein kann.

Frau Cottinelli, ein Bub
aus einer ultrachristlichen
Glaubensgemeinschaft muss
am Schwimmunterricht
teilnehmen.Das hat das
Bundesgericht entschieden.
Werden Schulen solche
Dispensgesuche künftig also
konsequent ablehnen?
Vermutlich eher nicht. Das Bun-
desgericht setzt gewisse Leit-
planken.Wie die Schulen solche
Fälle in der Praxis handhaben,
ist eine andere Frage. Ich wage,
zu behaupten: Es gibt Schulen,
an denen ein solcher Fall wohl
mit einer einzigen Mail erledigt
gewesen wäre.

Weil die Schule das Gesuch
bewilligt hätte?
Genau.Es gibt einige Schulen,die
da recht pragmatisch unterwegs
sind.Manche haben schlicht kei-
ne Lust oder keine Ressourcen,
einen Grundsatzentscheid zu er-
wirken. Zudem gibt es beispiels-
weise medizinische Gründe, die
einen Dispens rechtfertigen. Die
Öffentlichkeit erfährt in derRegel
nur dann von solchen Debatten,
wenn die Eltern oder die Schule
einen Fall durchstreiten.

Entscheidend ist also,
wer in der Schulleitung sitzt?
Die persönliche Haltung der
Schulleiterin oder des Schullei-
ters spielt sicher eine Rolle, ent-
scheidend ist aber auch das po-
litische Umfeld einer Gemeinde.
Dazu eine Anekdote: Ich weiss
von einemMädchen,das an einer
Schule imurbanenRaumgetadelt
wurde,weil es als Preis für einen
WettbewerbGummibärchenmit-
gebracht hatte. Die Süssigkeiten
enthielten Schweinegelatine. An
einer anderen Schule, nur we-
nige Kilometer weiter entfernt,
gibt es beim Waldpicknick ganz
selbstverständlich von der Schu-
le organisierte Schweinswürstli.

Ist es gut oder schlecht,
wenn lokale Begebenheiten
so stark einfliessen?
Ein lokaler Spielraum ist normal.
Schulen dürfen und sollen eine
eigene Kultur haben. Problema-
tischwird es dort,wovomWohn-
ort abhängt, wie unkompliziert
vernünftige Lösungen möglich
sind – oder welche Chancen ein
Kind erhält.

ImAargauwehren sich die
Eltern eines 10-jährigen
behindertenMädchens durch
alle Instanzen dagegen, dass
das Kind an eine Sonderschule
kommt.Nun befasst sich
derUNO-Ausschuss für
Kinderrechtemit dem Fall.Wie
relevant ist dieser Entscheid?
Das kann ich heute noch nicht
sagen.Auf jeden Fall hat dasVer-
fahren eineAusstrahlung auf die

politische und gesellschaftliche
Debatte – wie fast jeder Schul-
rechtsentscheid. Es geht imKern
immer auch um die Frage, wie
wir uns unser Zusammenleben
vorstellen.

Politischwird ja intensiv
über die integrative Schule
gestritten.Welchen Blick haben
Sie als Schulanwältin darauf?
Wenn ich etwas gelernt habe,
dann dies: «One size fits all»
funktioniert an der Schule nicht.
Die Eltern im Aargauer Fall sind
überzeugt, dass ihr Kind in der
Regelschule am besten aufge-
hoben ist. Das sehen auch ande-
re Familien so. Gleichzeitig habe
ich es mit Eltern zu tun, die sich
dringend eine Separierungwün-
schen. Sie sagen zum Beispiel:
Mein autistisches Kind leidet in
einer Klasse mit 20 Mitschülern,
es ist ihm dort schlicht zu laut.
Auch eine Sonderschule ist da oft
nicht die passende Lösung.

Sie treten als Anwältin also
einmal für das eine, einmal
für das andereModell ein?
Ich bin meinen Klienten ver-
pflichtet und suche im Einzel-
fall die passende Lösung. Das
kann auch mal eine Privatschu-
le sein.Mühe habe ich,wennmir
ein Schulvertreter sagt: «Bei uns
machen wir das immer so.» Das
ist die schlechtestmögliche Ant-
wort im Sinne des Kindeswohls.

Sie sind selbst Mutter.
Wie hat sich Ihr Blick auf die
Schule dadurch verändert?

Durch meinen Beruf betrachte
ich Schulthemenwohl ehernüch-
terner als der durchschnittliche
Elternteil. Klar ist: Die eigene
schulische Erfahrung von Müt-
tern und Vätern drückt fast im-
mer durch, wenn es um schuli-
sche Probleme geht.Viele schlies-
senvon der eigenen Schulzeit auf
das ganze Bildungssystem. Den
Schulen auf der anderen Seite
fehlt manchmal das Sensorium
dafür, wie emotional eine Ange-
legenheit für Eltern ist.

Wiemeinen Sie das?
Ich erlebe regelmässig Eltern, die
wegen eines Schulproblems ih-
res Kindes nächtelang wach lie-
gen. Sie essen nicht mehr richtig
und sind am Ende. In dieser Si-
tuation reicht ein falsches Wort
in einer Mail der Schulleitung,
und die Sache eskaliert. Für die
Schulvertreter geht es um eine
Sachfrage, für die Eltern hin-
gegen um etwas Existenzielles,
nämlich um ihr Kind.

Sie vertreten ja auch die Seite
der Schulen juristisch.
Es gibt bestimmt auch Eltern,
die sich imTon vergreifen.
Natürlich. Besonders ausgeprägt
war das während der Corona-
zeit. Die Situation war aufgela-
den, derTon zuweilen harsch. In-
zwischen hat sich das in meiner
Wahrnehmungwieder etwas be-
ruhigt.Manmuss sich als Schule
sicher nicht alles gefallen lassen.
Aber manchmal gilt auch: Nicht
alles,was poltert, knallt amEnde
auch. Manche Eltern sind in ih-

rerÜberforderung schlicht nicht
in der Lage, sachlich zu bleiben.
Dann muss man sich überlegen,
ob es sich lohnt, in die Gegenof-
fensive zu gehen.

Eltern scheinen heute bei
Konfliktenmit der Schule eher
bereit, einenAnwalt oder eine
Anwältin einzuschalten.
Worauf führen Sie das zurück?
Ein wichtiger Grund sind die
Rechtsschutzversicherungen, die
seit einiger Zeit vermehrt auch
das Schulrecht abdecken. Für
manche Familien sind solche
Versicherungen sinnvoll, etwa
für Eltern von autistischen Kin-
dern oder für Doktorierende.
Doch sie führen dazu, dass die
Nachfrage insgesamt steigt.Dazu
kommt, dass man sich im Inter-
net immer einfacher über seine
juristischen Optionen informie-
ren kann.Hiermuss ichwarnen:
aufgepasst bei KI-Tools!

Eltern klagenmithilfe der
künstlichen Intelligenz?
Wenn es nur die Eltern wären
(lacht). Kürzlich habe ich auch
Akten von einer Schule erhal-
ten, die offensichtlich KI-gene-
riert waren. Von der Formatie-
rung über dieWortwahl war das
alles ziemlich generisch und in-
haltlich leider höchst ungenau.

Welche Fragen beschäftigen
Sie als Schulanwältin am
häufigsten?
Über die Sonderschulen haben
wir schon gesprochen. Bei klei-
nen Kindern stehen der Schul-
weg, Unterstützungsangebote
oder Schulhauswechsel im Vor-
dergrund. Auf den höheren Stu-
fengeht es häufig umNoten,Kon-
fliktemit den Lehrpersonen oder
Promotionsentscheide.

Ist der Übertritt ins Gymnasium
ein Thema?
Die Gymiprüfung ist in Kantonen
wie Zürich ein Klassiker. Einmal
habe ich einen Jungen vertreten,
der denÜbertritt an die Kantons-
schule wegen eines Punkts ver-
passt hatte.Weil es ein Problem
mit dem Korrekturschema einer
Matheprüfung gab, konnte er
schliesslich doch noch ins Gymi.

Kannman denn jede
verhauene Prüfung anfechten?
Generellmussman sagen: Schul-
rechtsfälle sind schwierig zu ge-
winnen, erst recht, wenn es um
einzelne Noten geht. Ich sage es
den Eltern ganz klar, wenn ein
Kampf aussichtslos ist. Leider

gibt es Anwälte, die in den so-
zialen Medien aktiv um Aufträ-
ge gescheiterter Studenten wer-
ben. Diesen jungen Leuten wird
vermutlich zu viel versprochen.

Welches ist der absurdeste Fall,
den Sie je auf demTisch hatten?
Da gibt es einige. Absurd war
etwa der Fall eines Kindes, das
beim Schulschwänzen erwischt
wurde und zur Strafe drei Tage
vom Unterricht ausgeschlossen
wurde. Oder eine Universität,
die ein Plagiat nicht erkannte –
und ein und dieselbe Arbeit ein-
mal als ungenügend und ein-
mal als sehr gut bewertete. Sol-
che Fälle sind so absurd, dass ich
irgendwann begonnen habe, sie
zu sammeln.

Verstehen Sie, dass die
zunehmende Klagefreudigkeit
von Eltern bei einemTeil
der Gesellschaft Unbehagen
auslöst?
Natürlich.Wer selbst eine unpro-
blematische Schulzeit erlebt hat,
kann den Leidensdruck anderer
Familien manchmal nicht nach-
vollziehen.Und es gibt durchaus
Fälle, die ich aus verschiedenen
Gründen ablehne. In meinem
Büro sitzen aber oft Menschen
mit erheblichem Leidensdruck.
Dieser kann übrigens auch auf-
seiten der Schulen gross sein.
Viele Rechtsfälle liessen sich ver-
meiden,wenn Schulen schneller
und auf Augenhöhe mit den El-
tern kommunizierten undwenn
umgekehrt auch die Eltern sach-
lich blieben.

«Ich erlebe Eltern, die wegen eines Schulproblems
ihres Kindes nächtelangwach liegen»
Bildungsanwältin Von Schwimmunterricht bis Schulweg: Gleich mehrere Gerichtsfälle aus dem Bildungsbereich geben
in der Schweiz zu reden. Senta Cottinelli weiss, warum die Debatten so emotional verlaufen.

Schulanwältin Senta Cottinelli sagt, manche Fälle seien so absurd, «dass ich begonnen habe, sie zu sammeln». Foto: Rahel Zuber

«Kürzlich habe ich
Akten von einer
Schule erhalten,
die offensichtlich
KI-generiert waren.»
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Mit grossen Plakaten wirbt der-
zeit eine Pharmafirma mit der
Botschaft: «Adipositas ist nicht
Ihre Schuld.» Die Sujets wirken
auf den ersten Blickwie eine Ge-
sundheitskampagne, stammen
abervon einemHerstellervonAb-
nehmspritzen. Nun befasst sich
Swissmedicmit der Frage, ob die
Aktion noch als Aufklärung gilt
oder bereits unzulässige Arznei-
mittelwerbung ist, wie die «Aar-
gauer Zeitung» berichtet.

In der Schweiz istWerbung in
der breiten Öffentlichkeit für re-
zeptpflichtigeMedikamente ver-
boten. Dazu gehören auch Ab-
nehmspritzen.Auf den Plakaten
des US-amerikanischen Pharma-
konzerns Eli Lillywird zwar kein
konkretes Produkt genannt, doch
die Botschaft zielt auf einThema,
mit dem die Hersteller derzeit
viel Geld verdienen. Folgt man
dem Aufruf, gelangt man auf
eineWebsite, die nicht nur trös-
tendwirkt: «Jetzt ist der richtige
Moment für einen neuenWeg in
Ihrem Gewichtsmanagement.»

Eli Lilly Schweiz verteidigt
sich dem Bericht zufolge: Vie-
leAdipositas-Betroffenewürden
ihren Zustand nicht als chroni-
sche Erkrankung erkennen. Statt
sich medizinisch behandeln zu
lassen, würden sie von einem
persönlichen Versagen ausge-
hen, zitiert die Zeitung Raul
Schlegel von Eli Lilly Schweiz.
Mit der Kampagne wolle man
diesem Stigma entgegenwirken.

Komplexe Erkrankung
Tatsächlich ist Adipositas nicht
eine Folge von Charakterschwä-
che, sondern eine komplexe,
chronische Erkrankung. Fach-
leute betonen seit Jahren, dass
es keine reine Frage von Diszi-
plin oder Lebensstil sei. Hunger,
Sättigung und Stoffwechselwer-
den von biologischen, psycholo-

gischen und sozialen Faktoren
beeinflusst. Manche Betroffene
leiden etwauntereinemverstärk-
tenHungergefühl odereinemver-
minderten Sättigungsempfinden.
Der Satz, Übergewicht sei «nicht
einfach selbst verschuldet», trifft
deshalb aus medizinischer Sicht
einenwichtigen Kern.

Ein Adipositas-Spezialist be-
grüsst denn auch die Botschaft
der Plakate grundsätzlich. Dass
ein Hersteller von Abnehmsprit-
zen sie verbreitet, wirft für ihn
eine naheliegende Frage auf:Wo
endet die Aufklärung – wo be-
ginnt das Geschäft? Im Fall ei-
nes Verstosses gegen das Heil-
mittelgesetz könnte die Behörde
Änderungen an der Kampag-
ne verlangen, diese untersagen
oder ein Verfahren einleiten. Mit
dem Boom der Abnehmspritzen
wächst derMarkt – undderStreit
darüber, wie offen Pharmafir-
men darüber sprechen dürfen.

Olivier Leu

Swissmedic prüft
Werbeplakate für
Abnehmspritzen
Kampagne Derzeit wirbt ein
US-Pharmakonzern in der
Schweiz mit Aushängen,
die sich an Betroffene
von Adipositas richten.

So soll Betroffenen Mut gemacht
werden. Screenshot: CH.lilly.com

Christopher Gilb
und Jorgos Brouzos

DerEntscheid derSBBwarf hohe
Wellen: Letzten Herbst verkün-
deten sie, dass sie den zwei Mil-
liarden Franken schweren Auf-
trag für 116 neue Doppelstockzü-
ge – plus Option auf 84 weitere
– nicht dem SchweizerVorzeige-
unternehmen Stadler, sondern
dem deutschen Konkurrenten
Siemens zugesprochen haben.

WährendKritikerwie der ehe-
malige Mitte-Präsident und Na-
tionalrat Gerhard Pfister tobten
und in Richtung SBB fragten,
wie dumm man sein könne, be-
klagten andere die unqualifizier-
te Diskussion zumThema. So ar-
gumentierte die Beschaffungs-
rechtsexpertin Rika Kochvon der
Berner Fachhochschule, dass ein
Inländerbonus zur Bevorzugung
der heimischen Wirtschaft nicht
möglich sei –weder das öffentli-
che Beschaffungsrecht noch in-
ternationale Abkommen erlau-
ben dies. Von diesen Abkommen
profitiert schliesslich auch Stad-
ler, wenn das Unternehmen im
Ausland Aufträge erhält.

Stadler kritisiert
mangelnde Transparenz
Das Unternehmen Stadler und
dessenPatronPeterSpuhlerkün-
digten jedenfalls an, wegen des
Entscheids derSBBvors Bundes-
verwaltungsgericht in St. Gallen
zu ziehen.Dies,umprüfen zu las-
sen, ob derVergabeentscheid fair
getroffen worden sei. Nun, am
Ostermontag, gab dasUnterneh-

men überraschend bekannt, den
Rekurs zurückzuziehen.DerZeit-
punkt ist kein Zufall. Am Diens-
tag,dem7.April, lief eine Frist bei
Gericht zurEinreichungweiterer
Dokumente ab.DenRekurs zube-
enden, sei niemandem in derFir-
ma leichtgefallen, heisst es aus
demUmfeld von Stadler. Es habe
derGlaube daran gefehlt, dasVer-
fahren gewinnen zu können.Der
Frust sei deswegen gross.

In derMedienmitteilung hiess es
dazu: «Im Verlauf des Gerichts-
verfahrens hat Stadler zwar Ein-
blicke erhalten – jedoch nicht
die erhoffte vollständige Trans-
parenz.» Zahlreiche Dokumente
aus demAngebot seien vollstän-
dig geschwärzt geblieben, schrieb
Stadler.Damit seien inhaltlich re-
levante Passagen und entschei-
dende Nachweise für den Ver-
gabeentscheid unzugänglich ge-
blieben.Aus denUnterlagen gehe
aber deutlich erkennbar hervor,

dass die SBB ihren Ermessens-
spielraumvoll zugunstenvonSie-
mens ausgenutzt hätten,heisst es
weiter. Offenbar störte man sich
bei Stadler daran, dass die von
denSBBundSiemens eingereich-
ten Unterlagen stark geschwärzt
gewesen seien.Das habe dieAus-
sichten auf einen erfolgreichen
Rekurs geschmälert.

Es gingdabei umdieBenotung
vonAspektenwieden Instandhal-
tungskosten, dem Unfallsupport
und der Nachhaltigkeit, die für
Siemens bei derVergabeviel bes-
ser ausgefallen seien. Bei Stadler
Rail hätte man gerne gewusst,
wieso, fand inden erhaltenenUn-
terlagen aber keine befriedigen-
de Antwort dazu. Das Unterneh-
men will sich zum Auftrag nicht
mehr äussern. Eine Konsequenz
hat dieser aber anscheinend be-
reits. Die Erweiterung desWerks
vonStadlerRail in St.Margrethen
wird aufgeschoben. Das Bauge-
such werde nicht zurückgezo-
gen, sagt Stadler-Sprecher Marc
Meschenmoser. «Aber der Aus-
bau wird vorerst nicht vollzo-
gen.» Dort wären die 200 Dop-
pelstockzügemontiertworden. In
etwa zwei Jahren hätten die ers-
ten ZügevomBand laufen sollen.

Aber: «Solltenwir zusätzliche
grosse Aufträge gewinnen, wol-
lenwirvorbereitet sein», ergänzt
Meschenmoser. Dies, um bei Be-
darf rasch zu reagieren und die
Produktionskapazitäten gezielt
erweitern zu können, mit bis zu
450 zusätzlichen Arbeitsplätzen.

AuftragsgewinnerSiemensbe-
schäftigt zwar 6000 Angestellte

in der Schweiz, die Fertigung der
Wagenkästen für den Grossauf-
trag findet aber imWerk in Kre-
feld in Deutschland statt. In der
Schweiz erfolgen gemäss Sie-
mens unter anderem die Tests,
Zulassungsfahrten,die Inbetrieb-
setzung und die Einführung in
den Betrieb mit lokalen Part-
nern sowie Instandhaltungsar-
beiten während der Gewährleis-
tungsfrist. Siemens plant zudem,
bis 2029 110Millionen Franken in
den Ausbau des StandortsWalli-
sellen zu investieren.

Siemens und die SBB halten
sich zurVergabe selbstweiterhin
bedeckt.Dies,da dasGerichtsver-
fahren offiziell noch nicht been-
det ist. So muss in solchen Fäl-
len vor der Einstellung erst noch
überThemenwie dieVerfahrens-
kosten entschiedenwerden. Erst
dann kann der Vertrag offiziell
unterschrieben werden. Zudem
wollendie Parteiennunnachvor-
ne schauen.Dies ist auch die Bot-
schaft der Medienmitteilungen,
die die beiden Unternehmen als
Reaktionauf denRückzugdesRe-
kurses verschickten.

Gericht und Expertin
widersprechen Stadler
Die Erleichterung über das Ende
desVerfahrens ist bei beiden Un-
ternehmen, Siemens und den
SBB, jedenfalls spürbar. Die öf-
fentlicheDiskussion seit dem letz-
ten Herbst war für sie strapazi-
ös. SBB-Chef Ducrot war wegen
Morddrohungen gar auf Perso-
nenschutz angewiesen. Es stellt
sich die Frage, ob Stadlerwirklich

benachteiligt wurde oder ob das
Unternehmen von Anfang an auf
verlorenem Posten stand – und
die geschwärzten Stellen nun ei-
nen willkommenen Ausweg bo-
ten. Wurde denn in diesem Ver-
fahrenbesondersviel geschwärzt?

Das Bundesverwaltungsge-
richt sieht das offenbar nicht so.
Es schreibt: «DasGericht hat sich
im Rahmen des Verfahrens stets
darum bemüht, ein Höchstmass
anTransparenz zugewährleisten,
soweit dies unter Berücksichti-
gung der schutzwürdigen Inter-
essen der Parteien – namentlich
der Wahrung von Geschäftsge-
heimnissen – möglich ist.»

So argumentiert auch Verga-
beexpertin RikaKoch.Sie sagt auf
Anfrage: «Geschwärzt werden in
derRegel in solchenVerfahrennur
Personendaten undGeschäftsge-
heimnisse, aber erfahreneAnwäl-
te schaffen es trotzdem, an die
nötigen Informationen für eine
Klage zu kommen.» Sie sieht den
möglichen Grund für den Rück-
zug von Stadlers Rekurs eher in
der Aussage, dass die SBB ihren
Ermessensspielraum voll ausge-
nutzt hätten. «Das heisst nichts
anderes, als dass alles regelkon-
form ablief.» Der sogenannte Er-
messensspielraumwerde bereits
bei derAusschreibung festgestellt,
so Koch, und definiere, welche
Kriterien – etwa die Nachhaltig-
keit –wie gewichtetwürden.Hät-
ten die Parteien ein Problem da-
mit, hätten sie im Vorfeld bereits
Einsprache erhebenkönnen.Doch
anscheinend sei dieserSpielraum
javon Stadler akzeptiertworden.

WarumStadler Rail den Kampf gegen
den Deutschland-Entscheid aufgibt
SBB-Auftrag geht an Siemens Dem Thurgauer Unternehmen fehlt der Glaube an einen Sieg vor
dem Bundesverwaltungsgericht. Oder war der Milliardenrekurs vielleicht von Anfang an aussichtslos?

Visualisierung der neuen S-Bahnen für den Grossraum Zürich von Siemens. Foto: PD

SBB-Chef Ducrot
warwegen
Morddrohungen
gar auf
Personenschutz
angewiesen.


